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Konkretisierung der Kita-Ordnung als Anlage 1 
 

Kath. Kindergarten St. Stefan mit Hort 
Bahnhofstr. 8 

82166 Gräfelfing 
 
 

Zu § 2 Anmeldung und Aufnahme 
 
Der Aufnahme geht die vorherige Registrierung und Anmeldung über das, von der Kommune Gräfelfing zur 
Verfügung gestellte, Anmeldeportal „Little Bird“ voraus. 
Folgende Kriterien werden für die vorrangige Aufnahme berücksichtigt: 

- Alter der Kinder 
- Kinder, deren Eltern alleinerziehend sind 
- Geschwisterkinder 

 

Zu § 3 Öffnungs- und Schließzeiten 

Die Einrichtung ist bis zu 30 Tage im Laufe des Kindergartenjahres geschlossen. Die jeweiligen 
Schließzeiten werden rechtzeitig durch Aushang sowie durch Mail oder in einer anderen geeigneten 
Schriftform an die Eltern in der Regel zu Beginn des Betreuungsjahres kommuniziert. 

Zu § 4 Buchungszeit 

Eine Änderung der Buchungszeit ist nur nach Absprache und im Einvernehmen mit der Einrichtungsleitung 
möglich. 

Zu § 5 Elternbeitrag 

Der Freistaat Bayern entlastet auch weiterhin die Eltern mit einem Elternbeitragszuschuss. Der Zuschuss 
beträgt 100,00 € pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das 
dritte Lebensjahr vollendet bis zum Schuleintritt gewährt. Bedauerlicherweise werden die Eltern von 
Schulkindern nicht durch den Freistaat Bayern entlastet.  

Ab 09/2023 

  3-4 Std. 4-5 Std. 5-6 Std. 6-7 Std. 7-8 Std. 8-9 Std. > 9 Std. 

Kinder-
garten 

Elternentgelt 184,00 € 205,00 € 224,00 € 243,00 € 262,00 € 281,00 € 300,00 € 

Elternbeitrags- 
Zuschuss 

Freistaat Bayern 
100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Tatsächlich zu 
entrichtendes 
Elternentgelt 

84,00 € 105,00 € 124,00 € 143,00 € 162,00 € 181,00 € 200,00 € 

 

Hort 

Elternentgelt 114,00 € 125,00 € 136,00 € 152,00 € 169,00 € 185,00 € 202,00 € 

Elternbeitrags- 
Zuschuss 
Freistaat Bayern 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Tatsächlich zu 
entrichtendes 
Elternentgelt 

114,00 € 125,00 € 136,00 € 152,00 € 169,00 € 185,00 € 202,00 € 
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Ab 09/2025 

  3-4 Std. 4-5 Std. 5-6 Std. 6-7 Std. 7-8 Std. 8-9 Std. > 9 Std. 

Kinder-
garten 

Elternentgelt 203,00 € 224,00 € 243,00 € 262,00 € 281,00 € 300,00 € 319,00 € 

Elternbeitrags- 
Zuschuss 

Freistaat Bayern 
100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Tatsächlich zu 
entrichtendes 
Elternentgelt 

103,00 € 124,00 € 143,00 € 162,00 € 181,00 € 200,00 € 219,00 € 

 

Hort 

Elternentgelt 126,00 € 137,00 € 148,00 € 164,00 € 181,00 € 197,00 € 214,00 

Elternbeitrags- 
Zuschuss 
Freistaat Bayern 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Tatsächlich zu 
entrichtendes 
Elternentgelt 

126,00 € 137,00 € 148,00 € 164,00 € 181,00 € 197,00 € 214,00 € 

 

Für Geschwisterkinder, die unsere Einrichtung besuchen, gilt folgende Regelung: 

- für das erste Geschwisterkind sind 70% der Gebühr zu entrichten 

- für das zweite Geschwisterkind sind 50% der Gebühr zu entrichten 

Das Elternentgelt umfasst den Betreuungsbeitrag sowie Spielgeld und Teegeld. Für die Mittagsmahlzeit wird 
ein monatlicher Betrag von 95,00 € erhoben.  

Rückerstattung nicht in Anspruch genommener Essen wird nur bei langer Abwesenheit und nach Abstimmung 
mit dem Träger gewährt.  

Unsere Mittagsmahlzeiten im Kindergarten werden täglich frisch vom Caterer „Kindermenü König“ geliefert. 
Das Essen der Hortkinder wird tiefgekühlt angeliefert und dem Bedarf entsprechend schonend erwärmt.  

Ferienbuchung Hort  

Zu Beginn des neuen Betreuungsjahres legen die Eltern fest, in welchen Ferien und zu welchen 
Buchungszeiten in den Ferien die Kinder den Hort besuchen. Die daraus resultierende, durchschnittliche 
Buchungszeit in den Ferienzeiten wird dann wie folgt verrechnet: 

- 0-14 Besuchstage im Betreuungsjahr: keine erhöhte Verrechnung 

- 15-29 Ferientage im Betreuungsjahr: Einzug eines höheren Monatsbeitrags im Dezember des 
Jahres 

- 30-44 Ferientage im Betreuungsjahr: Einzug zwei höherer Monatsbeitrag im November und 
Dezember des Jahres 

Bei Kindern, die den Hort zum Schuljahresende verlassen erfolgt die Abrechnung der Ferienbetreuung im 
August des Jahres.  Der erhöhte monatliche Beitrag ergibt sich aus der Buchungskategorie in den 
Ferienzeiten.  

Die Eltern erhalten rechtzeitig im Vorhinein das Anmeldeformular für die Ferienzeiten des jeweiligen 
Schuljahres, welches vollständig ausgefüllt bei der Gruppenleitung oder der Einrichtungsleitung abgegeben 
werden muss, um die Betreuung in den Ferien in Anspruch nehmen zu können. Ohne vorherige Anmeldung 
ist eine Betreuung nur im Einzelfall und nach vorheriger Rücksprache mit der Einrichtungsleitung möglich.  

Die Elternbeiträge werden entsprechend der Buchungszeiten gem. Art. 19 Nr. 5 a) BayKiBiG gestaffelt.  
Bei negativer Kostenentwicklung behält sich der Träger vor, die Gebühren angemessen zu erhöhen. 
Grundsätzlich ist der Träger bemüht, solche Anpassungen während des Kindergartenjahres zu vermeiden.  
Im zweijährlichen Rhythmus erfolgt eine Prüfung und ggf. Anpassung der Beiträge. 
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Sollten Sie Schwierigkeiten haben, für die Betreuungsbeiträge aufzukommen, wenden Sie sich bitte an das 
Landratsamt München, um eine Kostenübernahme für die Betreuungsgebühren und die Essenpauschale, zu 
beantragen. Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Landkreises München: 
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/kostenuebernahme-
fuer-kinderbetreuung-in-kindertagesstaetten-beantragen/ 

Zudem hat die Gemeinde Gräfelfing eine Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen für den Besuch von 
Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Gräfelfing erlassen. Antragsberechtigt sind Bürger:innen mit 
Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet, deren Kinder in Kitas innerhalb der Gemeinde Gräfelfing betreut werden. 
Auf schriftlichen Antrag können Sie für die Dauer eines Betreuungsjahres (01.09. bis 30.08.) einen Zuschuss 
erhalten, wenn die gesamten jährlichen Einkünfte nicht mehr als 70.000 € beantragen. Stellen Sie bereits vor 
ende des aktuellen Betreuungsjahres einen Antrag, können Sie rückwirkend ab Betreuungsbeginn einen 
Zuschuss zu den Betreuungskosten erhalten. Nähere Informationen zur Förderrichtlinie erhalten Sie hier 
https://www.graefelfing.de/rathaus-buergerservice/gemeinderat/satzungen-und-verordnungen.html 

Da die Förderrichtlinie unabhängig von uns ist, bitten wir Sie, Ihre Fragen direkt an das Amt für Soziales der 
Gemeinde zu stellen. Besten Dank. 

Weitere Informationen und Regelungen 

Telefonzeiten:  

Um einen ungestörten Tagesablauf gewährleisten zu können und uns vollumfänglich den Kindern widmen zu 
können, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir telefonisch nur eingeschränkt erreichbar sind. Sollten Sie uns 
nicht erreichen, zeichnet ein Anrufbeantworter Ihre Mitteilung auf. 

 

Sie erreichen uns unter der Hauptrufnummer 089 / 854 28 60. 
 
Alternativ können Sie auch direkt in den jeweiligen Gruppen anrufen. Die Rufnummern lauten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erkrankung des Kindes: 
Bei ansteckenden Krankheiten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes vor Wiederaufnahme erforderlich. 
Diesem Attest muss zu entnehmen sein, dass das Kind wieder gesund und nicht ansteckend ist. 
Kinder mit Fieber oder Durchfall müssen einen Tag symptomfrei sein, um wieder in die Einrichtung zu dürfen. 
Grundsätzlich gehören kranke Kinder nicht in die Einrichtung und sollen sich zu Hause auskurieren.  
 
Öffnungszeiten: 
Unsere Einrichtung ist von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.  
Folgende Öffnungszeiten können wir für Sie anbieten: 
 
 Montag bis Freitag 

Kindergarten  7:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
 

Kinderhort 
 

11:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Ferienbetreuung (Hort) 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

 
Der Träger behält sich vor, die Öffnungszeiten in Ausnahmefällen wie zum Beispiel Pandemien, 
Krankheitswellen (besonders beim Personal) oder sonstigen ungewohnten Ereignissen, für diese Dauer 
entsprechend anzupassen und ggfs. einzuschränken.  
 
Kleidung: 
Dem Kind ist zweckmäßige, strapazierfähige und witterungsbeständige Kleidung anzuziehen. 

Gruppe 1 0176 / 154 28 66-1 

Gruppe 2 0176 / 154 28 66-2 

Gruppe 3 0176 / 154 28 66-3 

Gruppe 4 0176 / 154 28 66-4 

Hort 089 / 854 51 69 

https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/kostenuebernahme-fuer-kinderbetreuung-in-kindertagesstaetten-beantragen/
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/kostenuebernahme-fuer-kinderbetreuung-in-kindertagesstaetten-beantragen/
https://www.graefelfing.de/rathaus-buergerservice/gemeinderat/satzungen-und-verordnungen.html
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Mitzubringen sind:  

− Leichte Hausschuhe (keine Pantoffeln oder Holzschuhe) 

− Sportschuhe oder Turnschläppchen 

− Wechselwäsche und Kleidung im Beutel 

− Matschhose und Gummistiefel im Winter bitte gefüttert 
Bitte versehen Sie diese mit dem Namen Ihres Kindes, um eine Verwechslung oder einen Verlust 
vorzubeugen. Eine Haftung des Trägers und/oder des Personals für Verlust oder Verwechslung ist 
ausgeschlossen.  
 
 
Brotzeit:  
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine gesunde, abwechslungsreiche Brotzeit für den Tag mit. Sollte Ihr Kind auch 
am Nachmittag eine Brotzeit einnehmen, passen Sie bitte die Menge entsprechend an.  
 
Fotografieren:  
Das Fotografieren von Kindern mit Ausnahme Ihrer eigenen Kinder ist im Kindergarten strikt verboten. Näheres 
entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung für Eltern.  
 
Presse:  
Zu bestimmten Anlässen wird die Presse auch in den Kindergarten eingeladen. Das Einverständnis zur 
Verwertung der Fotografien wird mit der Anlage 11 im Bildungs- und Betreuungsvertrag erteilt. 
 
 
Fortbildungen:  
Um pädagogisch hochwertige Kinderbetreuung anbieten zu können und unserem Bildungsauftrag gerecht zu 
werden, nimmt das pädagogische Personal an Fort- und Weiterbildungen teil. An diesen Tagen kann sich die 
personelle Besetzung verändern, bei Teamfortbildungen wird die Einrichtung ganz geschlossen. 
 
Lebensmittelhygieneverordnungsgesetz (LHVG):  
Eltern haben ihre Mitwirkungspflicht bei der Einhaltung der Bestimmungen, z. B. wenn Lebensmittel zum 
allgemeinen Verzehr bei Kindergeburtstagen oder einem Fest mitgebracht werden (siehe Anlage 4).  
 
Mittagessen: 
Wir erhalten unsere Mittagsmahlzeit täglich von unserem Caterer „Kindermenü König“ in die Einrichtung 
geliefert. Bitte beachten Sie, dass das Essen bei Fehlen Ihres Kindes nicht in der Einrichtung abgeholt werden 
kann. Gemäß Infektionsschutzgesetz ist die Einnahme nur in der Einrichtung gestattet. 
 
Unfall:  
Bei Unfällen werden Sie bzw. die von Ihnen angegebenen Kontaktpersonen von unserem Team informiert und 
gegebenenfalls zeitgleich der Rettungsdienst, Notarzt, First Responder o.ä., kontaktiert. 
 
 
Zusammenarbeit: 
Wir bitten Sie, die Erziehungsarbeit der Einrichtung zu unterstützen und in allen Fragen, die sich auf die 
Förderung und Betreuung Ihres Kindes beziehen, mit dem pädagogischen Personal zusammen zu arbeiten. 
Hierfür ist oftmals die Kontaktaufnahme mit bereits besuchten Einrichtungen des Kindes hilfreich, wozu das 
Kindergartenpersonal beim Kennenlerngespräch von der Schweigepflicht (Anlage 8) entbunden werden sollte.  
Ebenso gehört auch die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Kindergarten/Hort und Grundschule dazu. In 
Fragen, die sich auf die Einschulung beziehen, sollten die pädagogischen Bezugspersonen des Kindes von 
der Schweigepflicht gegenüber der Schule (Anlage 9 bzw. 9a) entbunden werden. 
 
 
Diese Konkretisierung als Anlage 1 der Kindergartenordnung für den Kath. Kindergarten  
St. Stefan mit Hort tritt zum 01.09.2023 in Kraft. 
 
 
Gräfelfing, den 06.07.2023 
 
          (Siegel) 
……………………………………………………… 
Kirchenverwaltungsvorstand 
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